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Newsletter 8 
 
Einigung über Anfechtungsansprüche 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
mit diesem weiteren Newsletter möchten wir Ihnen weitere Informationen zu dem 
Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Günther Zamek Produktions- und 
Handelsgesellschaft mbH & Co. KG („die Emittentin“) geben. 
 
Wie die Emittentin berichtet, hat ihr Insolvenzverwalter, Herr Rechtsanwalt Dr. 
Christoph Niering, eine Einigung mit zwei anderen Verwaltern der Zamek-Gruppe 
erreicht. Mitbeteiligt an der Einigung waren Herr Rechtsanwalt Dr. Wolf-Rüdiger 
von der Fecht (Eigenverwalter der Zamek Nahrungsmittel GmbH & Co. KG) sowie 
Herr Rechtanwalt Michael Bremen (Sachwalter der Zamek Nahrungsmittel GmbH 
& Co. KG). Gegenstand der Einigung sind insbesondere die wechselseitigen An-
sprüche im Hinblick auf eine Anfechtung der Übertragung einer Betriebsimmobilie 
und die Weiterleitung von Anleihegeldern. Die Emittentin hatte die Betriebsimmo-
bilie im Sommer 2013 von ihrer Tochtergesellschaft Zamek Nahrungsmittel GmbH 
& Co. KG gekauft. Fraglich war, ob dieser Kauf insolvenzrechtlich anfechtbar war. 
Diese Frage hat erheblichen Einfluss auf die zu erwartende Insolvenzquote beider 
Unternehmen. 
 
Im Rahmen der Einigung hat der Insolvenzverwalter die Betriebsimmobilie nun auf 
die Zamek Nahrungsmittel GmbH & Co. KG zurückübertragen. Die Gläubigeraus-
schüsse beider Unternehmen haben dem Abschluss der Vereinbarung zugestimmt. 
 
Die SdK sieht dies als eine positive Nachricht für die Anleihegläubiger. Durch diese 
Einigung wurde Rechtsklarheit geschaffen und ein weiterer wichtiger Schritt im In-
solvenzverfahren geschafft. Nach unserer Auffassung kann mit einer baldigen Be-
endigung des Verfahrens jedoch noch nicht gerechnet werden. Wir gehen jedoch 
aufgrund des Vergleichsabschlusses nunmehr davon aus, dass sich die Aussichten 
auf die Zahlung einer Insolvenzquote deutlich verbessert haben.  
 
Wir werden das Verfahren weiter verfolgen und stehen unseren Mitglieder für 
Rückfragen wie immer gerne zur Verfügung. 
 
München, den 27. November 2014 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
 
Hinweis: Die SdK hält Anleihen der Günther Zamek Produktions- und Handelsge-
sellschaft mbH & Co. KG! 
 


